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1) Aktualisierung der Handlungshilfe Durchführung von Tests auf 
SARS-CoV-2 in Apotheken und Arbeitshilfen 

Die erneute Anpassung ist aufgrund der Sechsten Verordnung zur Änderung der Coronavirus-
Testverordnung (TestV) erforderlich geworden. 

Zu den wichtigsten Änderungen zählen: 

» Anspruch auf kostenlose Bürgertestung nach § 4a TestV weiter eingeschränkt 

Mit der Änderungsverordnung wird der Anspruch auf eine kostenlose Bürgertestung gemäß § 4a 
TestV weiter begrenzt: eine Testung zur Aufhebung der Absonderung ist nicht mehr abrechenbar.  

» Meldepflicht positiver Testergebnisse 

Seit dem 1. Januar 2023 muss gemäß § 14 Abs. 8 IfSG die namentliche Meldung positiver 
Testergebnisse über das Deutsche Elektronische Melde- und Informationssystem für den 
Infektionsschutz (DEMIS) erfolgen. Die Meldung wird entsprechend des Wohnorts bzw. der Angabe 
zum Aufenthaltsort der getesteten Person automatisch dem zuständigen Gesundheitsamt 
zugeordnet. Apotheken können über die Telematikinfrastruktur das Meldeportal öffnen und das 
Meldeformular ausfüllen. Im Anschluss des Absendens erhält die Apotheke eine Meldebestätigung. 
Weitere Informationen zur Anbindung sind zu finden auf der DEMIS-Wissensplattform:  

https://wiki.gematik.de/pages/viewpage.action?pageId=413861728.  

Bei weiteren Fragen kann das Supportformular des RKI genutzt werden: 

https://www.rki.de/SharedDocs/Kontaktformulare/D/DEMIS/Integrator.html.  

Die Handlungshilfe und die Arbeitshilfen sind auf der Corona-Seite der Webseite der 
Apothekerkammer Bremen eingestellt. 
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2) Informationsmaterialen für Apotheken zum E-Rezept und KIM 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen schreitet voran und Apotheken sind mittlerweile 
deutschlandweit in der Lage, neben dem klassischen Papierrezept auch elektronische Verordnungen 
zu verarbeiten. Über 1 Million eingelöste E-Rezepte zeigen, es funktioniert – auch dank der vielen 
engagierten Apothekerinnen und Apotheker.  

In Zukunft werden immer mehr Patientinnen und Patienten elektronische Rezepte einlösen und 
Fragen dazu haben. Um die Einführung der neuen Anwendungen und Funktionen kommunikativ zu 
begleiten, um bestmögliche Informationen bereitzustellen, hat die gematik speziell für Apotheken 
Checklisten, Werbematerialien und konkrete Nutzergeschichten entwickelt und diese grafisch 
dargestellt. 

Alle Informationsmaterialien gibt es unter: https://www.gematik.de/login  

Der Downloadbereich ist passwortgeschützt:  

Benutzername: gematik 
Passwort: gematik2023 

Sie möchten die Vorlagen anpassen oder nur einzelne Elemente verwenden? Für eine Kampagne 
werden weiterführende Nutzungsgeschichten, eine Infografik oder ein spezifisches Sharepic 
benötigt? Wenden Sie sich dahingehend bitte direkt an die gematik: DialogDigital@gematik.de   

 

 

3) Schöffenwahl 2024 - 2028 

Die Vorbereitungen für die kommende Amtsperiode der Schöffenwahl 2024-2028 ist im vollen 
Gange! Die Freie Hansestadt Bremen sucht händeringend nach begeisterten Bürgerinnen und Bürger 
bezüglich des Amtes der Schöffin/des Schöffen. 

Das Wahlamt hat uns daher gebeten, Sie als unsere Mitglieder über die anstehende Schöffenwahl zu 
informieren und Ihnen die jeweiligen Bewerbungsformulare, Plakate/Flyer sowie den dazugehörigen 
Mantelbogen zur Verfügung zu stellen. Sie finden die entsprechenden Unterlagen als Anlage 
beigefügt! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

APOTHEKERKAMMER BREMEN 

 

Dr. Isabel Justus 
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